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Telefon: 233 - 92528 
Telefax: 233 - 25241 

Direktorium 
Hauptabteilung II 
Abteilung für Bezirksaus-
schussangelegenheiten 

Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07407 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 - Ludwigsvorstadt-
Isarvorstadt vom 14.01.2025 

Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07491 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 01 - Altstadt-Lehel 

vom 23.01.2025 

Anlagen 

Vorlage für die Bezirksausschuss-Satzungskommission am 06.10.2025 

I. Sachverhalt

1. Anlass

Mit dem als Anlage 1 beigefügten Anhörungsschreiben wurden die Bezirksausschüsse um 

Stellungnahme zum Antrag Nr. 20-26 / B 07407 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 - 

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 14.01.2025 sowie zum Antrag Nr. 20-26 / B 07491 des 

Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 01 - Altstadt-Lehel vom 23.01.2025 
(Anlagen 2 und 3) gebeten. Die Bezirksausschüsse 1 und 2 schlagen jeweils vor, ein 
Anhörungsrecht für die Bezirksausschüsse bei der Novellierung der Sondernutzungsrichtlinien 
einzuführen, wenn dabei Änderungen im Zusammenhang mit bestehenden Entscheidungs- oder 
Anhörungsrechten der Bezirksausschüsse betroffen sind. 

Im Anhörungsschreiben wird die Einführung eines entsprechenden neuen Anhörungsrechts 
vorgeschlagen. Hinsichtlich weiterer Details darf auf das Anhörungsschreiben vom 22.04.2025 
verwiesen werden. 

2. Stellungnahmen der Bezirksausschüsse

Die Stellungnahmen der Bezirksausschüsse finden sich in Anlage 4. 

Alle 25 Bezirksausschüsse haben dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt bzw. diesen zur 
Kenntnis genommen.  
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II. Vorschlag

Es wird folgende neue Ziffer (Abschnitt Kreisverwaltungsreferat) in der Anlage 1 zur 

BA-Satzung aufgenommen: 

„18. Änderung der Sondernutzungsrichtlinien, wenn die Änderung Anhörungs- oder Ent-

scheidungsrechte der Bezirksausschüsse betrifft“    A 

III. Empfehlung der Bezirksausschuss-Satzungskommission

Dem Vorschlag des Direktoriums wird zugestimmt. 

Die Vorsitzende 

Verena Dietl 

Bürgermeisterin 
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S-Bahn: Alle Linien
U-Bahn: Linien U3/U6
Haltestelle Marienplatz

Straßenbahn: Linie 19 
Haltestelle Theatinerstraße

Internet: 
http://www.muenchen.de 

Landeshauptstadt 
München 
Direktorium 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Marienplatz 8, 80331 München

Hauptabteilung II Abteilung für 
Bezirksausschussangelegenheiten 
D-II-BA

Marienplatz 8 
80331 München 
Telefon: 089 233-92528 
Telefax: 089 233-25241 
Dienstgebäude: 
Marienplatz 8 
Zimmer: 268 
d2ba.dir@muenchen.de 

An die 
Vorsitzenden der Bezirksausschüsse 
1 bis 25 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Datum 
22.04.2025 

Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07407 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 - 
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 14.01.2025 

Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07491 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 01 - Altstadt-
Lehel vom 23.01.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit den als Anlagen beigefügten Anträgen vom 14.01.2025 bzw. 23.01.2025 fordern die 
Bezirksausschüsse 1 und 2 ein Anhörungsrecht für die Bezirksausschüsse bei der 
Novellierung der Sondernutzungsrichtlinien, wenn dabei Änderungen im Zusammenhang mit 
bestehenden Entscheidungs- oder Anhörungsrechten der Bezirksausschüsse betroffen sind. 

Die gleichlautenden Anträge werden jeweils damit begründet, dass eine vom Stadtrat im 
November 2024 erstmals behandelte Vorlage zur Novellierung der Sondernutzungsrichtlinien 
(Sitzungsvorlage 20-26 / V 14763) „lediglich den BA-Vorsitzenden ‚zur Kenntnisnahme 
übersandt‘ [wurde], weil ‚insbesondere die Änderung der Mindestgehwegbreiten bei 
Sondernutzungen auch für die Bezirksausschüsse von Interesse ist‘.“ Den Ausführungen der 
Bezirksausschüsse nach betraf jedoch der Großteil der vorgeschlagenen Änderungen den 
Bereich der Richtlinien zur Genehmigung von u.a. Freischankflächen oder Verkaufsständen 
und damit Vorgänge, über die die Bezirksausschüsse anhand entsprechender 
Entscheidungsrechte beschließen. Die Bezirksausschüsse beschäftigen sich regelmäßig und 
ausführlich mit Anträgen zu Freischankflächen oder Verkaufsständen. Sie seien 
Ansprechpartner für die Antragsteller und kein anderes Gremium in der Stadt dürfte „über 
ähnlich umfangreiche, praktische Erfahrungen über die Auswirkungen der vorgeschlagenen 
Änderungen vor Ort“ verfügen. Vor diesem Hintergrund sei es nicht nachvollziehbar, dass bei 
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Änderungen der Sondernutzungsrichtlinien, die sich direkt auf die Entscheidungs- bzw. 
Anhörungsrechte der Bezirksausschüsse auswirken, kein Anhörungsrecht bestehe. 

Die Forderung der Bezirksausschüsse 1 und 2 ist nachvollziehbar, da sich die etwaigen 
Änderungen direkt bei den verschiedenen bestehenden Entscheidungs- und 
Anhörungsrechten auswirken, wenn die Thematik sachlich in den Sondernutzungsrichtlinien 
geregelt ist. So bestehen beispielsweise Entscheidungsrechte bei der Genehmigung von 
Freischankflächen und der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen beim Neuantrag Obst-, 
Blumen-, Maronen-, Kräuterverkaufsstand, für mobile Fahrradständer vor 
Einzelhandelsgeschäften, für die Aufstellung von neuen Verkaufseinrichtungen auf 
öffentlichem Verkehrsgrund sowie für Parklets und Stadtterrassen (Anhang 3 der BA-Satzung, 
OB-Vollmacht, Ziffern 6 und 10). 

Wie auch in den Anträgen der BAs 1 und 2 ausgeführt, besteht bei den Bezirksausschüssen 
ein breites Wissen um die Auswirkungen der Sondernutzungsrichtlinien in der praktischen 
Anwendung. Es wird daher als sinnvoll erachtet, wenn dieses Wissen auch in die 
Weiterentwicklung der Sondernutzungsrichtlinien einfließt und so die entsprechenden 
Erfahrungen aus der Praxis vor Ort in den Stadtbezirken berücksichtigt werden können. 

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, die BA-Satzung in der Anlage 1 (Katalog) im 
Abschnitt des Kreisverwaltungsreferats um ein neues Anhörungsrecht zu ergänzen.  

„18. Änderung der Sondernutzungsrichtlinien, wenn die Änderung Anhörungs- oder 
Entscheidungsrechte der Bezirksausschüsse betrifft“    A 

Da bei Fragen der BA-Satzung ein Anhörungsrecht nach Anlage 1 der BA-Satzung, Ziffer 1 im 
Abschnitt Direktorium besteht, bitten wir um Stellungnahme innerhalb der satzungsgemäßen 
Frist von sechs Wochen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

D-II-BA
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Bezirksausschuss des 1. Stadtbezirkes 
Altstadt-Lehel 

Landeshauptstadt 
München 

BA 1 Altstadt/ Lehel 
Interfraktioneller Antrag für die BA-Sitzung am 23.01.2025 

Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien 

Der BA1 Altstadt-Lehel beschließt: 

In der BA-Satzung wird bei Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien ein 
Anhörungsrecht für die Bezirksausschüsse ergänzt, wenn die Änderungen 
Entscheidungs- und Anhörungsrechte der BAs betreffen. 

Begründung: 

Im November stand im Stadtrat eine Vorlage zur Novellierung der 
Sondernutzungsrichtlinien auf der Tagesordnung (Sitzungsvorlage 20-26 / V 14763). 
Gemäß der BA-Satzung wurden die Bezirksausschüsse dazu nicht angehört, die 
Beschlussvorlage wurde lediglich den BA-Vorsitzenden „zur Kenntnisnahme 
übersandt“, weil „insbesondere die Änderung der Mindestgehwegbreiten bei 
Sondernutzungen auch für die Bezirksausschüsse von Interesse ist“. 
Der Großteil der vorgeschlagenen Änderungen betrifft mit Richtlinien zu 
Genehmigungen von Freischankflächen, Verkaufsständen usw. unmittelbar 
Entscheidungsrechte der Bezirksausschüsse. Die Bezirksausschüsse sind hier direkte 
und erste Ansprechpartner für die Betroffenen. Keine anderen Gremien der Stadt 
werden sich mit den Änderungen ähnlich ausführlich in jeder Sitzung beschäftigen 
und verfügen über ähnlich umfangreiche, praktische Erfahrungen über die 
Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen vor Ort. 
Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, dass bei Richtlinienänderungen, die sich direkt 
auf Entscheidungs- oder Anhörungsrechte der Bezirksausschüsse auswirken, kein 
Anhörungsrecht in der BA-Satzung vorgeschrieben ist. 

für den Bezirksausschuss Altstadt-Lehel 
Andrea Stadler-Bachmaier  
Vorsitzendes des Bezirksausschusses Altstadt-Lehel 
23.01.2025 
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Landeshauptstadt 
München 

Bezirksausschuss 2 
Ludwigsvorstadt- 

Isarvorstadt 

Fraktion 

Fraktion Die Grünen / Rosa Liste 
Fraktionssprecher*innen: 
Claudia Lowitz, Arne Brach 

Mitglieder:  
Paul Bickelbacher, Benoît Blaser, Harald Gescher, Valentin Liebl, Andreas Klose, Florian Petrich, 
Martin Scheuring, Jutta Schmid-Melms, Helga Solfrank, Hubert Ströhle, Iris Wagner 

15.12.2024 

ANTRAG 

BA-Satzung:  
Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien
________________________________________________________________________ 

Der Bezirksausschuss 2 möge beschließen: 

In der BA-Satzung wird bei Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien ein Anhörungs-
recht für die Bezirksausschüsse ergänzt, wenn die Änderungen Entscheidungs- und Anhö-
rungsrechte der BAs betreffen. 

Begründung 

Im November stand im Stadtrat eine Vorlage zur Novellierung der Sondernutzungsrichtli-
nien auf der Tagesordnung (Sitzungsvorlage 20-26 / V 14763). Gemäß der BA-Satzung 
wurden die Bezirksausschüsse dazu nicht angehört, die Beschlussvorlage wurde lediglich 
den BA-Vorsitzenden „zur Kenntnisnahme übersandt“, weil „insbesondere die Änderung 
der Mindestgehwegbreiten bei Sondernutzungen auch für die Bezirksausschüsse von Inte-
resse ist“.  

Der Großteil der vorgeschlagenen Änderungen betrifft mit Richtlinien zu Genehmigungen 
von Freischankflächen, Verkaufsständen usw. unmittelbar Entscheidungsrechte der Be-
zirksausschüsse. Die Bezirksausschüsse sind hier direkte und erste Ansprechpartner für 
die Betroffenen. Keine anderen Gremien der Stadt werden sich mit den Änderungen ähn-
lich ausführlich in jeder Sitzung beschäftigen und verfügen über ähnlich umfangreiche, 
praktische Erfahrungen über die Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen vor Ort. 
Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, dass bei Richtlinienänderungen, die sich direkt auf 
Entscheidungs- oder Anhörungsrechte der Bezirksausschüsse auswirken, kein Anhö-
rungsrecht in der BA-Satzung vorgeschrieben ist. 

Initiative: Martin Scheuring 
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Bezirksausschuss des 1. Stadtbezirkes 
Altstadt-Lehel 

Landeshauptstadt München, Direktorium, 
BA-Geschäftsstelle Mitte, Marienplatz 8, 80331 München 

per E-Mail 

D-II-BA

D2ba.dir@muenchen.de

www.muenchen.de/ba1 

Geschäftsstelle: 
Marienplatz 8, 80331 München 
Telefon: 089/233- 21311 
Telefax: 089/233- 989-21370 
E-Mail: bag-mitte.dir@muenchen.de

München, den 16.05.2025

Anhörung zu BA-Anträgen; Frist: 03.06.2025 
- Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07407 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 -
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 14.01.2025
- Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07491 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 01 - Altstadt-
Lehel vom 23.01.2025
Unser Zeichen: 2025.05 D 3.3
Stellungnahme des BA 1 Altstadt-Lehel

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bezirksausschuss 1 Altstadt-Lehel befasste sich in seiner Sitzung am 15.05.2025 mit der 
oben genannten Anhörung und folgt dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig.  

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzende des BA 1 Altstadt-Lehel 

  

Landeshauptstadt 

München 

Vorsitzende: 

E-Mail:
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Bezirksausschuss des 2. Stadtbezirks Landeshauptstadt 
München Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt  

Landeshauptstadt München, Direktorium,  
BA-Geschäftsstelle Mitte, Marienplatz 8, 80331 München 

Direktorium 
I. Per Email:
d2ba.dir@muenchen.de

Vorsitzender 

E-Mail:

Geschäftsstelle: 
Marienplatz 8, 80331 München 
Telefon: 089 233 - 21322  
ba2@muenchen.de 

München, den 20.05.2025 

Ergänzung Anhörungsrecht 
Unser Zeichen: 25.05 E 1.2 

Guten Tag, 

der Bezirksausschuss 2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt befasste sich in seiner Sitzung am 
13.05.2025 mit o.g. Anliegen und stimmt einstimmig zu.  

Mit freundlichen Grüßen 

 Vorsitzender 
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Bezirksausschuss des 3. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München Maxvorstadt 

Landeshauptstadt München, Direktorium
Marienplatz 8, 80331 München

D2ba 

Vorsitzende 

1. stellv. Vors.
2. stellv. Vors.
Geschäftsstelle:
Marienplatz 8, 80331 München
Telefon: 089 - 233213 - 33
Telefax: 089 - 233213 - 70
E-Mail: bag-mitte.dir@muenchen.de

München, 09.05.2025 

Anhörungsschreiben, Ergänzung Anhörungsrecht, Sondernutzungsrichtlinien u.a.

TOP F 2 / 05 2025 

Sehr geehrter Herr sehr geehrter Herr 

der Bezirksausschuss 3 Maxvorstadt befasste sich in seiner Sitzung am 06.05.2025 mit Ihrem 
o.g. Anliegen und stimmt diesem einstimmig zu.

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzende
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Bezirksausschuss des 4. Stadtbezirkes 

Schwabing West 

Landeshauptstadt München, Direktorium, Marienpl. 8, 80331 München

An das
Direktorium 
D-II-BA

d2ba.dir@muenchen.de 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende: 

BA-Geschäftsstelle Mitte:
Marienplatz 8, 80331 München
Telefon: 233-21334
E-Mail: bag-mitte.dir@muenchen.de

13.05.2025 

Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien 
(Anhörung der Bezirksausschüsse)
Ihr Schreiben vom 22.04.2025 
Unser Zeichen: G 3 04/25 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 4 Schwabing West befasste sich in seiner Sitzung am 07.05.2025 mit der 
o.g. Anhörung und stimmt dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig zu.

Mit freundlichen Grüßen 
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Bezirksausschuss des 5. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München 

Au-Haidhausen 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Friedenstr. 40, 81660 München 

Direktorium
D-II-BA

Per eMail

Vorsitzender:

E-Mail:

BA-Geschäftsstelle Ost: 
Friedenstr. 40, 81660 München
Zi. 2.207 
Telefon: 2 33-6 14 84 
Telefax: 2 33-6 14 85 
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 27.05.2025 

Ihr Schreiben 
22.04.2025

Ihr Zeichen Unser Zeichen 
BIV 2.2 / 05/25

Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien u.a.

Anhörungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 5 Au- Haidhausen hat in seiner Sitzung am 21.05.2025 einstimmig fol-
gendes beschlossen;

Der BA 5 begrüßt diese Erweiterung seiner Rechte und stimmt Ihren Vorschlägen zu.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vorsitzender im BA 5 
Au-Haidhausen 
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Bezirksausschuss des 6. Stadtbezirkes 

Sendling 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Meindlstr. 14, 81373 München 

An das
Direktorium
Abteilung für Bezirksausschussangelegenheiten 
D-II-BA

Per Mail: 
d2ba.dir@muenchen.de

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender: 

Geschäftsstelle: 
Meindlstr. 14, 81373 München 
Telefon: 233 33881 
Telefax: 233 33885 
E-Mail: bag-sued.dir@muenchen.de

München, 05.05.2025 

Bezirksausschuss 06 – Sendling 
Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07407 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 - Ludwigs-
vorstadt-Isarvorstadt vom 14.01.2025

Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07491 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 01 - Altstadt-Lehel 
vom 23.01.2025

Sehr geehrte Damen* und Herren*,

der BA hat sich in seiner Sitzung vom 05.05.2025 mit o. g. Angelegenheiten befasst. 

Das Gremium stimmt der Vorlage zu.

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzender des Sendlinger Bezirksausschusses 
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Bezirksausschuss des 7. Stadtbezirkes 
Sendling-Westpark 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Meindlstr. 14, 81373 München 

An das 

Direktorium 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Privat: 
Telefon: 
Telefax:  
E-Mail:

Geschäftsstelle: 
Meindlstr. 14, 81373 München 

 Telefon:  233 - 33882 
 Telefax:   233 - 33885 
E-Mail: bag-sued.dir@muenchen.de

München, 30.04.2025 

Anhörung: 

Mehr Mitentscheidungsrechte für die Bezirksausschüsse 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der BA 7 Sendling Westpark hat sich in seiner Sitzung am 29.04.25 mit der o.g. Anhörung 

befasst und gibt folgende Stellungnahme ab. 

Der BA stimmt der Verwaltungsvorlage einstimmig zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender des Bezirksausschusses 7 
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Bezirksausschuss des 8. Stadtbezirks 

Schwanthalerhöhe 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Meindlstr. 14, 81373 München 

An das 
Direktorium – II - BA 

Landeshauptstadt 

München 

Vorsitzende: 

Telefon: 
E-Mail: ba8@muenchen.de

Geschäftsstelle:
Meindlstr. 14, 81373 München 
Telefon: 233 33880 
Telefax: 233 33885 

München, 08.05.2025

Änderung der BA-Satzung;
Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 8 hat sich in seiner Sitzung vom 06.05.2025 mit der o.g. Änderung der BA-
Satzung befasst und begrüßt einstimmig, die Aufnahme eines Anhörungsrechtes bei Änderungen
der Sondernutzungsrichtlinien.

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzende 

Anlage 1 / 14



Bezirksausschuss des 9. Stadtbezirkes

Neuhausen - Nymphenburg 

Landeshauptstadt München, BA-Geschäftsstelle Nord 
Hanauer Str. 1, 80992 München

Landeshauptstadt München
Direktorium 
D-II-BA
d2ba.dir@muenchen.de

Sitzung des Bezirksausschusses 9 Neuhausen-
Nymphenburg vom 20.05.2025 

Unser Zeichen: 9.3.1 / 05/25

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende 

Privat: 

Telefon:  
E-Mail:

Geschäftsstelle: 
Hanauer Straße 1 
80992 München 
Telefon: 233-28022 
Telefax: 
E-Mail: BA9@muenchen.de

München, 21.05.2025 

Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07407 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 – 
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 14.01.2025 

Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07491 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 01 – Altstadt-
Lehel vom 23.01.2025 

Bezug: Ihr Schreiben nebst Anlage vom 22.04.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg hat sich im Rahmen seiner vergangenen Sit-
zung am 20.05.2025 mit der o.g. Anhörung befasst und gibt hierzu folgende Stellungnahme ab: 

Der Bezirksausschuss 9 stimmt dem Vorschlag des Direktoriums im Rahmen seines Anhörungs-
rechts einstimmig zu.

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzende
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AW: Anhörungsschreiben, Ergänzung Anhörungsrecht
Sondernutzungsrichtlinien u.a.

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BA 10 - Moosach hat sich im Rahmen seiner Sitzung am 19.05.2025 mit der o. g. Anhörung befasst 
und gibt hierzu folgende Stellungnahme ab:

Der BA 10 - Moosach stimmt dem Vorschlag des Direktoriums im Rahmen seines Anhörungsrechts 
einstimmig zu.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vorsitzender BA 10

Landeshauptstadt München
Direktorium
Geschäftsstelle Nord für die
Bezirksausschüsse 9, 10, 11 & 24

Hanauer Straße 1
80992 München

bag-nord.dir@muenchen.de

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.
Pro Blatt sparen Sie durchschnittlich 15gr Holz, 260ml Wasser, 0,05kWH Strom und 5gr CO2.

bag-nord.dir
Do 22.05.2025 11:11

An:d2ba.dir <d2ba.dir@muenchen.de>;

E-Mail – d2ba.dir@muenchen.de

22.05.2025, 11:32
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Bezirksausschuss des 11. Stadtbezirkes 

Milbertshofen – Am Hart 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
BA-Geschäftsstelle Nord, Hanauer Str. 1, 80992 München 

An das 
Direktorium 
D-II-BA
-per E-Mail an d2ba.dir@muenchen.de-

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Privat: 

Geschäftsstelle: 
BA-Geschäftsstelle Nord 
Hanauer Str. 1 
80992 München 
Telefon: 089 / 233-28463 
BA11@muenchen.de 

München, 02.05.2025 

Novellierung der Sondernutzungsrichtlinien: Anhörungsrecht für die Bezirksausschüsse 

-Stellungnahme BA 11-

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 11 Milbertshofen - Am Hart hat sich in seiner Sitzung am 30.04.2025 
mit den Ausführungen des Direktoriums zu o.g. Thematik befasst und stimmt diesen im Rahmen 
seines Anhörungsrechtes einstimmig zu.

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzender 
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Bezirksausschuss des 12. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München Schwabing-Freimann 

Landeshauptstadt München, Direktorium,
BA-Geschäftsstelle Mitte, Marienplatz 8, 80331 München

Direktorium 
Abteilung für Bezirksausschussangelegenheiten 

D-II-BA

Vorsitzender 

Privat: 

Geschäftsstelle: 
Marienplatz 8, 80331 München 

Telefon: +49 89/233-21255
Telefax: +49 89/233-21370
E-Mail: bag-mitte.dir@muenchen.de

München, den 19.05.2025

Anhörung zu: 
Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien (Antrag BA 2) und 
Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien (Antrag BA 1) 

Unser Zeichen: A.8.2 - 04/25

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 12 Schwabing-Freimann befasste sich in seiner Sitzung am 06.05.2025 
mit der oben genannten Anhörung und hat der Beschlussvorlage des Direktoriums mit großer 
Mehrheit zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender des BA 12 
- Schwabing-Freimann -
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BEZIRKSAUSSCHUSS DES 13. STADTBEZIRKES 
DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 
BOGENHAUSEN 

Vorsitzender:  

Landeshauptstadt München, Direktorium 
Friedenstraße 40, 81660 München 

Direktorium 
Abteilung für Bezirksausschussangelegenheiten 
D-II-BA

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen 

Geschäftsstelle: 
Friedenstr. 40, 81660 München 
Telefon: 233-61483 
Telefax: 233-61485 
E-Mail: BA13@muenchen.de

München, 14.05.2025 

Unser Zeichen 
TOP 2.4.8/13.05.2025 

Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien 
Stellungnahme BA 13 Bogenhausen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 13 Bogenhausen hat sich in seiner Sitzung am 13.05.2025 mit der o.g. Anhö-
rung befasst und folgende Stellungnahme einstimmig beschlossen: 

Der Bezirksausschuss 13 Bogenhausen stimmt den Ausführungen des Direktoriums zu. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vorsitzender des BA 13 Bogenhausen
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Bezirksausschuss des 14. Stadtbezirkes

Berg am Laim

Landeshauptstadt München, Direktorium
Friedenstraße 40, 81660 München 

Direktorium 

D-II-BA

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Privat: 
Mail:  

Geschäftsstelle: 
Friedenstraße 40
81660 München
Telefon: 233 – 6 14 86 
Telefax: 233 – 6 14 85 
bag-ost.dir@muenchen.de

München, 28.05.2025 

Ihr Schreiben vom:
22.04.2025 

Ihr Zeichen: Unser Zeichen:
3.5.11 / 05.2025 

Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07407 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 – 
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 14.01.2025 

Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07491 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 01 - Altstadt-Lehel 
vom 23.01.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 14 Berg am Laim hat sich in seiner Sitzung am 27.05.2025 mit o.g.
Vorhaben befasst und einem Anhörungsrecht für die Bezirksausschüsse bei der Novellierung 
der Sondernutzungsrichtlinien, wenn dabei Änderungen im Zusammenhang mit bestehenden 
Entscheidungs- oder Anhörungsrechten der Bezirksausschüsse betroffen sind, einstimmig 
zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Vorsitzender im Bezirksausschuss 14 
Berg am Laim
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Bezirksausschuss des 15. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München 

Trudering-Riem 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
D-HA II / BA Geschäftsstelle Ost 

Direktorium

D-II-BA

Ihr Schreiben vom
22.04.2025

Ihr Zeichen 

Vorsitzender 

Privat: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail:

Geschäftsstelle Ost: 
Friedenstraße 40 
81660 München 
Telefon: (089) 233 - 61490 
Telefax: (089) 233 – 989 61490
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 16.05.2025 

Unser Zeichen 
7.1.1 / 05-25 

Änderung der BA-Satzung: Anhörung bei Änderung der Sondernutzungsrichtlinien, wenn 

die Änderung Anhörungs- oder Entscheidungsrechte der Bezirksausschüsse betrifft 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 15 Trudering-Riem hat sich in seiner Sitzung am 15.05.2025 mit der o.g. An-

gelegenheit befasst und stimmt dem Vortrag des Referenten zu.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vorsitzender 
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Bezirksausschuss des 16. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München Ramersdorf-Perlach 

Landeshauptstadt München, Direktorium
Friedenstraße 40, 81660 München 

Direktorium 
Abteilung für Bezirksausschussangelegenheiten 
D-II-BA

per E-Mail an:
d2ba.dir@muenchen.de

Vorsitzender 

Privat: 
E-Mail:

Geschäftsstelle: 
Friedenstraße 40, 81660 München 
Telefon: (089) 233-614 -87 / -81
Telefax: (089) 233-61485
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 09.05.2024 

Ihr Schreiben vom 
22.04.2025

Ihr Zeichen Unser Zeichen
4.6.3.2 / 07.05.2024

Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07407 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 - Ludwigsvorstadt-
Isarvorstadt vom 14.01.2025
Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07491 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 01 - Altstadt-Lehel 
vom 23.01.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 16 Ramersdorf-Perlach hat in seiner Mai-Sitzung nach Vorberatung im 
zuständigen Unterausschuss für Kommunales und öffentlicher Raum, Ökonomie, Partizipation und
Satzungsfragen folgende Stellungnahme einstimmig beschlossen:

Der Bezirksausschuss begrüßt die Anträge der Bezirksausschüsse Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 
sowie Altstadt-Lehel und stimmt der vorgeschlagenen Satzungsergänzung zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender des BA 16 
– Ramersdorf-Perlach –

II. Ablage

I.
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Bezirksausschuss des 17. Stadtbezirkes 

Obergiesing - Fasangarten 

Landeshauptstadt München, Direktorium
Friedenstraße 40, 81660 München 

Per E-Mail an;

d2ba.dir@muenchen.de

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende 

Geschäftsstelle: 
Friedenstraße 40, 81660 München 
Telefon: 233 – 6 14 82 
Telefax: 233 – 6 14 85 
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 20.05.2025 

Unser Zeichen 
7.2.2 / 05-25

Änderung der BA – Satzung hier:
Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien u.a. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 17 Obergiesing – Fasangarten hat in seiner Sitzung am 13.05.2025 fol-
genden einstimmigen Beschluss gefasst; 

Die Novellierung der Sondernutzungsrichtlinie betrifft zentrale Aufgabenbereiche der Bezirks-
ausschüsse. Ihre Einbindung ist nicht nur sachgerecht, sondern auch ein Ausdruck gelebter 
kommunaler Subsidiarität. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vorsitzende des BA 17 
Obergiesing – Fasangarten
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Bezirksausschuss des 18. Stadtbezirkes

Untergiesing-Harlaching 

Landeshauptstadt München, Direktorium
BA-Geschäftsstelle Süd, Meindlstr. 14, 81373 München

An das 
Direktorium 
D-II-BA

Per E-Mail an: d2ba.dir@muenchen.de 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende 

Privat:
E-Mail:

Geschäftsstelle: 
Meindlstraße 14, 81373 München 
Telefon: 233 - 33889
Telefax: 233 - 989 - 33885
E-Mail: bag-sued.dir@muenchen.de

München, 26.05.2025 

Ergänzendes Anhörungsrecht der Bezirksausschüsse bei einer Änderung der Son-
dernutzungsrichtlinien 

Stellungnahme des BA 18 Untergiesing-Harlaching 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 18 Untergiesing-Harlaching hat sich in seiner Sitzung am 20.05.2025 
mit der o.g. Anhörung befasst und folgende Stellungnahme einstimmig beschlossen: 

Das Gremium stimmt der Vorlage zu mit der Maßgabe, dass wie vorgeschlagen bei Satzungs-
änderungen die BAs gefragt werden.

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

1. Stellvertretende Vorsitzende
BA 18 Untergiesing-Harlaching
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Bezirksausschuss des 19. Stadtbezirkes 

Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - 
Fürstenried - Solln 

Landeshauptstadt München, Direktorium 
BA-Geschäftsstelle Süd, Meindlstr. 14, 81373 München 

An das 
Direktorium 
D-II-BA

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Geschäftsstelle: 
Meindlstr. 14, 81373 München 
Telefon: (089) 233-33883 
Telefax: (089) 233-989-33885 
E-Mail: ba19@muenchen.de

München, 07.05.2025 

(A) Satzungsänderung: Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien

Sehr geehrte Damen und Herren,  

der BA 19 hat sich in seiner Sitzung am 06.05.2025 mit der o.g. Anhörung befasst und stimmt 
einstimmig der Satzungsänderung zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Vorsitzender 
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Bezirksausschuss des 20. Stadtbezirkes 

Hadern 

BA-Geschäftsstelle West 
Landsberger Str. 486, 81241 München 

Direktorium
per Mail an: d2ba.dir@muenchen.de 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzende 

c/o BA-Geschäftsstelle West 

Geschäftsstelle West: 
Landsberger Str. 486, 81241 München 
Telefon: 089 – 233 37352 
Telefax: 089 – 233 989 37356 
E-Mail: bag-west.dir@muenchen.de

München, 13.05.2025

Änderung der BA-Satzung,
hier: Anhörungsrecht Novellierung Sondernutzungsrichtlinien, Anträge BA 2 Ludwigs-
vorstadt-Isarvorstadt und BA 1 Altstadt-Lehel 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 20 Hadern hat sich in seiner Sitzung am 12.05.2025 mit o.g. Anhörung 
befasst und einstimmig beschlossen, der Vorlage des Direktoriums zuzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzende des BA 20 
- Hadern -
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Bezirksausschuss des 22. Stadtbezirkes 

Aubing-Lochhausen-Langwied 

BA-Geschäftsstelle West 
Landsberger Str. 486, 81241 München 

Direktorium
HA II/ BA

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Geschäftsstelle West: 
Landsberger Str. 486, 81241 München 

Telefon: 089 – 233 37230 o. 37353 
Telefax: 089 – 233 989 37356 
bag-west.dir@muenchen.de 

München, 06.05.25 

Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07407 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 - Ludwigs-
vorstadt-Isarvorstadt vom 14.01.2025
Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07491 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 01 - Altstadt-
Lehel vom 23.01.2025

hier: Anhörung des BA 22

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 22 Aubing-Lochhausen-Langwied hat sich in seiner Sitzung am 
30.04.25 mit o.g. Anhörung befasst und schließt sich einstimmig dem Vorschlag des Direktori-
ums auf Ergänzung eines neuen Anhörungsrechts in der BA-Satzung an. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vorsitzender des BA 22 
- Aubing-Lochhausen-Langwied -
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Bezirksausschuss des 23. Stadtbezirkes 

Allach-Untermenzing 

Landeshauptstadt München, Direktorium, BA-Geschäftsstelle West 
Landsberger Str. 486, 81241 München 

Direktorium 
HA II – BA 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender: 

BA-Geschäftsstelle West: 
Landsberger Str. 486 
81241 München 
Telefon: (089) 233-37224 
E-Mail: bag-west.dir@muenchen.de

München 15.05.25 

Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien 

Hier: Stellungnahme BA 23 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 23 Allach-Untermenzing hat sich in seiner Sitzung am 13.05.25 mit o.g. 

Satzungsänderung befasst und einstimmig folgenden Beschluss gefasst: 

Der BA stimmt dem Vorschlag des Direktoriums zu. 

Freundliche Grüße

gez.

Vorsitzender des BA 23 
Allach-Untermenzing 
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Bezirksausschuss des 24. Stadtbezirkes

Feldmoching - Hasenbergl 

Landeshauptstadt München, BA-Geschäftsstelle Nord 
Hanauer Str. 1, 80992 München

Landeshauptstadt München
Direktorium
D-II-BA
d2ba.dir@muenchen.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
22.04.2025

Unser Zeichen 
BA 24 13.05.2025 – TOP 5.3.2 

Landeshauptstadt 
München 

Vorsitzender 

Privat: 

Geschäftsstelle: 
BA-Geschäftsstelle Nord 
Hanauer Str. 1 
80992 München 
Telefon: 233 28562 
ba24@muenchen.de 
Ansprechpartner: 

Datum 14.05.2025 

Anhörungsrecht für die Bezirksausschüsse bei der Novellierung der Sondernutzungs-
richtlinien

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BA 24 – Feldmoching-Hasenbergl hat sich in seiner Sitzung am 13.05.2025 mit der o.g. 
Anhörung befasst und nimmt diese einstimmig zur Kenntnis.

Für Rückfragen steht der BA 24 – Feldmoching-Hasenbergl gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen
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Bezirksausschuss des 25. Stadtbezirkes Landeshauptstadt 
München 

LAIM 

Direktorium, BA-Geschäftsstelle West 
Landsberger Str. 486, 81241 München  

Direktorium
D-II-BA

Vorsitzender 

Geschäftsstelle: 
Landsberger Str. 486 
81241 München  
Telefon: 233-37415 
Telefax: 233-989 37356 

E-Mail: bag-west.dir@muenchen.de

München, 14.05.2024 

Schreiben Direktorium vom 22.04.25:
Ergänzung Anhörungsrecht Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07407 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 02 - Ludwigsvorstadt-
Isarvorstadt vom 14.01.2025  
Novellierungen der Sondernutzungsrichtlinien 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07491 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 01 - Altstadt-Lehel 
vom 23.01.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 25 Laim hat sich in seiner Sitzung am 08.05.2025 mit der o.g. Angelegen-

heit befasst und einstimmig zur Kenntnis genommen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. 

Vorsitzender des BA 25 - Laim 
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